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Satzung  

über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes ‚Haaren‘ 

vom ___________ 

 

 

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW.S. 666/SGV NW 2023), jeweils in der derzeit gültigen 

Fassung, hat der Rat der Stadt am ____________ folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes  

 

Die genauen Grenzen des Sanierungsgebietes ergeben sich aus dem als Anlage dieser Satzung beigefügten 

Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist. 

Der vorgenannte Bereich erhält die Bezeichnung Haaren und wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet 

festgesetzt. 

 

 

 

§ 2 

Vereinfachtes Sanierungsverfahren 

 

Die Anwendung der Vorschriften des dritten Abschnittes des Baugesetzbuches (§§ 152 bis 156a BauGB) wird 

ausgeschlossen. Aus diesem Grunde kommt die Genehmigungspflicht nach § 144 Baugesetzbuch insgesamt 

nicht zur Anwendung (vereinfachtes Sanierungsverfahren). 

 

§ 3 

Ziele der Planung 

 

Die Satzung dient der Entwicklung Haarens in baulicher und sozialer Hinsicht im Rahmen der 

Städtebauförderung. 

 

 

§ 4 

Frist 

 

Die Sanierungsmaßnahmen sollen bis zum 31.12.2025 durchgeführt werden. 
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§ 5 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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